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1. Neue Beihilfesätze ab Antragsjahr 2010
Acker- und Grünland : 

Anhebung der Beihilfe von 

-> 160 €/ha auf 170 €/ha für Beibehalter

-> 210 €/ha für Erstumsteller in den ersten beiden Jahren

(keine 210 €/ha für Betriebsübernehmer und neue 

Zusammenschlüsse aus bestehenden Öko-Betrieben)

Gemüsebau, mehrjährige landwirtschaftl. Kulturen so wie Heil-

und Gewürzpflanzen:

-> 320 €/ha auf 360 €/ha für Beibehalter

-> 480 €/ha für Erstumsteller (keine 480 €/ha für 

Betriebsübernehmer und neue Zusammenschlüsse aus 

bestehenden Öko-Betrieben)

Dauerkulturen und Baumschulen erhöht auf 630 €/ha
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1. Neue Beihilfesätze ab Antragsjahr 2010

Kontrollkostenzuschuss von 35 €/ha, jedoch maximal 530 € je Betrieb

Bitte beachten Sie die Mindestauszahlung und Mindestverpflichtung

von 500 € für das Förderverfahren HIAP-Öko

Für Erstumsteller wichtig! Wenn Sie z.B. mit 2,4 Hektar Grünland beginnen

ab 3. Vertragsjahr ist im „Tabellenfall“ eine Erweiterung (mind. 500 €) 

notwendig. Noch offen ob und wie ab 2014 Altverträge aus HIAP 

erweitert werden dürfen. Daher Vorsicht bei der Antragsstellung 2011!

84 €84 €Kontrollkostenzuschuss

0 €588 €Auszahlung

492 €588 €Gesamt

408 €504 €Grünland

3. Jahr1.+ 2. Jahr
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2. Blühflächen

Kombinierbarkeit mit Ökologischem Landbau => es wird nur die höhere 

Prämie für Blühfläche (600 €/ha) bezahlt

Saatgut: entweder Bio-Saatgut nach RL Anlage 6b) Kulturarten oder von 

der Firma Saaten Zeller Saatgutmischungen „Veitshöchheimer 

Bienenweide“ oder Lebensraum I (in Öko-Qualität erhältlich)
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3. Pensionstiere
Neu ab Antragsjahr 2010

Anerkennung für den Mindestbesatz für DGL (0,3 RGV/ha) nur reine 

Biotiere

Jedoch Annahme von Pensionstieren aus konventioneller Halt ung

weiterhin unschädlich, wenn im Bio-Betrieb nach Vorgaben EU-Bio-

VO gehalten!

Für HIAP-Verträge/VN bis einschließlich Antragsjahr 2009 gilt:

Für bereits abgeschlossene Verträge bis einschließlich Antragsjahr 2009 

wird weiterhin konventionelles Pensionsvieh zur Deckung des 

Mindestviehbesatzes auf DGL (0,3 RGV/ha) anerkannt.

Hintergrund:

knapper werdende Gelder sollen gezielt für die Produktion ökologischer 

Lebensmittel eingesetzt werden
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5. Alle Tiere ökologisch halten

Die Förderung nach „ HIAP-ökologischer Landbau“ erfordert die ökologische 

Bewirtschaftung des Gesamtbetriebs . (Ausnahme Aquakultur und 

Bienenhaltung -> diese kann konventionell sein) Das heißt, alle Pferde , 

auch Pensionspferde, oder solche mit Eintrag „Nichtschlachtung“

müssen gemäß der Öko-VO gehalten werden. 

Diese Regelung entspricht insbesondere auch der von der LLH  

durchgeführten Öko-Landbau Beratung in Sachen "HIAP". 

Siehe auch Merkblatt der LLH 

„Ökologische Pferdehaltung mit Futterbau“:

http://www.llh-hessen.de/landwirtschaft/oekologischer-landbau/tier.html
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6. Pferdefutter
Grundsätzlich müssen Pferde bei der Teilnahme an HIAP B1 Ökologischer Landbau Bio-Futter 

erhalten. 

Folgende Ausnahmen von dieser „Bio-Futter-Regelung“ sind bei einer HIAP B1 Teilnahme jedoch 

erlaubt (beihilfe-undschädlich):

1. Mineralfutter und diätetisches Zusatzfutter wie z. B. Vitamin- und Kräutermischungen, das

in geringen Mengen gefüttert wird, können ohne Einschränkungen verwendet werden. 

2. Leckerlis (industriell hergestellte, Brot, Äpfel, Gelbe Rüben), die in geringen Mengen von den 

Tierbesitzern gegeben werden, werden nicht geprüft. Sammelbestellungen von 

konventionellen Produkten durch den Betriebsleiter sind aber nicht zulässig.

Anmerkungen und sonstige Regeln:

- Leckerlis sind dann toleriert wenn sie nicht im Einflussbereich des Öko Betriebsleiters/in sind.

- Betriebsleiter/in, Kontrollstelle, und Kontrollbehörde haben so Klarheit .

- Eine Förderunschädlichkeit und damit Sicherheit der Ökobetriebe ist damit gewährleistet.

- Der Betriebsleiter/in ist verpflichtet den Einstellern/Pensionspferde-Eigentü mern Ökofutter 

anzubieten z.B. in Form von Öko Hafer oder/und Öko Mais und zu verfüttern bzw. er/sie (VN HIAP)  

muss eine Liste von ÖkoPferdeMüßli Lieferanten an die Einsteller/Pensionspferde-Eigentümer verteilen 

mit dem Hinweis diese zukünftig möglichst einzusetzen.
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7. Betriebsumstellungsart  und -zeit
Frage: 

Um eine HIAP-B1-Beihilfe zu erhalten muss die Betriebsumstellung auf die 

Ökologische Wirtschaftweise im gesamten Betrieb (VO (EG) Nr. 834/2007) 

binnen 24 Monaten innerhalb der HIAP-Vertragslaufzei t abgeschlossen sein. 

Müssen gleichzeitig alle Bereiche eines Betriebes ab dem 1. Jahr umgestellt 

werden oder ist die in der Praxis übliche Umstellung in zwei Schritten , d.h. erst 

Umstellung der Flächen, dann im zweiten Schritt Ums tellung des 

Tierbestandes auch zulässig ?

Antwort: 

Für die Förderung über HIAP-B1 ist es nur wichtig, dass die Betriebsumstellung 

nach 24 Monaten innerhalb der HIAP-Vertragslaufzeit abges chlossen ist 

Dabei ist es unwesentlich ob alle Betriebsteile parallel oder sc hrittweise (erst 

Flächen und dann mit zeitlicher Verzögerung im zwei ten Schritt die 

Tierhaltung) umgestellt werden.
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8. Vertragsregeln nach RL 2009 und 2010
ab Teilnahmeantrag 2009 und später (Antragsjahr) nur noch pro 

Vertragsnehmer eine einheitliche Laufzeit für HIAP B1 

ELER Programmperiode läuft 2013 aus , ab 2014 voraussichtlich neue 

Bedingungen für Agrarumweltprogramme

ab Antragsjahr 2010: HIAP-Verträge mit sogenannter Revisionsklausel

=> Vertragsnehmer kann ab 2014 die dann geltenden neuen 

Bedingungen (Inhalte und Prämienhöhen) akzeptieren und den 

Vertrag umstellen oder vorzeitig ohne Rückzahlungen und Sanktionen 

aus HIAP aussteigen.

Betriebe ohne HIAP-Öko-Vertrag stellen einen Neuantrag bis 16.5 (für 5 

jährige Vertragslaufzeit ab 2012 mit Revisionsklausel)

Betriebe, die einen HIAP-RV mit Laufzeit bis Ende 2011 haben können 

jetzt bis 16.5 einen Verlängerungsantrag um 2 Jahre (Vertragsjahre 

2012 und 2013) stellen
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8. Vertragsregeln nach RL 2009 und  RL 2010
Erweiterung des Rahmenvertrages

Aufnahme von Erweiterungsflächen in den Ursprungsrahmenvertrag mit 

Antragsstellung bis zum 3. Vertragsjahr (so dass 

Erweiterungsflächen noch mindestens 2 Jahre in HIAP sind)

Mindestfördervolumen für Erweiterungen 500 €

Maximal 50 % der Flächen es „Ursprungsrahmenvertrages“ können als 

Erweiterungsflächen aufgenommen werden

Will ein Landwirt mehr als 50 % Flächen gegenüber seinem RV ergänzen, 

erhält er (abhängig der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel) 

einen Neuvertrag

Für Verlängerungsantragssteller (Vertragslaufzeiten de 31.12.2011): 

Erweiterung um 50 % der im 3. Verpflichtungsjahr im 

Rahmenvertrag enthaltenen Vertragsfläche beantragbar (bei mehr 

als 50 % Erweiterung Beantragung von 5 jähriger Neuvertrag)
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9. Vertragsregeln nach RL 2009 und RL 2010
Übergabe von HIAP B1 Flächen

HIAP B1 Flächen können von einem VN (Übergeber) auf einen anderen 

Ökolandwirt (Übernehmer) während der gesamten Laufzeit 

übertragen werden. (jedoch abh. vorhandener Haushaltsmittel, da 

i.d.R. wieder „neue Mittel verbucht“ werden müssen)

Übergabe muss im Jahr vor der Übernahme beantragt werden, d.h. im 

letzten Verpflichtungs-/Bewirtschaftungjahr des Übergebers

Wenn Übernehmer bereits einen Rahmenvertrag hat, bestimmt dieser 

die Laufzeit (auch für die übernommenen Flächen)

Damit der Übergeber nicht zurückzahlen muss und ggf. sogar 

sanktioniert wird, muss die Restlaufzeit des Rahmenvertrages des 

Übernehmers mindestens so groß sein, wie die ursprüngliche 

Laufzeit der übernommenen Flächen (Rahmenvertrag des 

Übergebers) ( Keine Rückzahlung/Sanktionierung bei best. Gründen wie 

Betriebsaufgabe aus Gesundheitsgründen mit Attest, Endgültige Aufgabe der landw. 

Tätigkeit nach dem 3. Vertragsjahr etc.)
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


